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Arbeitsrecht 
(Nr. 004/2007) 

 
 

Jülich statt Frankfurt 
 

Das Arbeitsgericht (ArbG) Frankfurt am Main entschied: 
 
Unternehmen dürfen Familienväter nicht an einen 260 Kilome-
ter entfernten Ort versetzen.  
 
Selbst wenn der Arbeitsvertrag eine Versetzungsklausel enthal-
te, sei eine solche Entfernung nicht vom Weisungsrecht des Ar-
beitgebers gedeckt. 
 
 
Urteil des Arbeitsgericht Frankfurt  am Main  
                 - Datum unbekannt - 
Aktenzeichen: 7 Ga 238/06 
 
 
Veröffentlicht:  
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